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geprägt, wenn man zumindest die Bericht-
erstattung in den Medien zugrunde legt. Da 
heißt es: „Die Randalier werden immer ra-
dikaler“13. Diese verzerrte Wahrnehmung 
der Sicherheitslage mag auch mit einer 
„stigmatisierenden Darstellung der Fankul-
tur“ zu tun haben14. So wird z.B. das vom 
Deutschen Fußball-Bund (DFB) in den Sta-
dien verbotene Abbrennen von Pyrotechnik 
gleichgesetzt mit körperlichen Übergriffen. 
Einzelne Vorkommnisse werden zudem me-
dial hochgespielt; viele hundert friedliche 
Fußballspiele sind dagegen keine Nachricht 
wert.

Außerdem gilt es zu bedenken, dass Aus-
schreitungen bei Sportveranstaltungen kei-
neswegs ein neueres Phänomen darstellen. 
Explizit von Hooliganismus ist zwar erst 
seit den 1960er Jahren die Rede15, doch von 
Gewalt unter Zuschauern wird bereits seit 
den Anfängen des Sports berichtet16. Sport 
und Gewalt ziehen sich in gewisser Weise 
an; bei Fußball und Gewalt ist dies sogar 
in besonderem Maße der Fall. Nichtsdesto-
trotz muss vor der Gefahr einer Zuspitzung 
der Lage in und um die Fußballstadien in 
den kommenden Jahren gewarnt werden. 
Die Situation ist angespannt; die Stimmung 
emotional überfrachtet. Verantwortlich 
sind hierfür auch die Vereine und der DFB 
selbst, die Fußball als aufwändige Unter-
haltungsshow inszenieren, um die vielen 
Millionen Zuschauer in die Stadien und vor 
allem vor die Bildschirme zu locken. Etwas 
mehr Nüchternheit statt überbordender 
Emotionalität wäre derzeit notwendig, doch 
dies würde dem Milliardengeschäft Fußball 
schaden.

3.	 Begriffe

Im folgenden Beitrag soll ein Überblick über 
das Phänomen Hooliganismus gegeben, 
Erklärungsansätze aufgezeigt und ein auf 
Hooligans maßgeschneidertes Präventions-
modell entwickelt werden. Auch die umstrit-
tene Strafbarkeit der Drittortauseinander-
setzungen, also verabredeten Kämpfen zwi-
schen zwei gegnerischen Hooligangruppen 
abseits der Stadien, wird genauer untersucht 
werden. Unter dem Begriff Hooliganismus 

ga in der vorletzten Saison erklärt sich fast 
ausschließlich durch den damaligen Abstieg 
von Herta BSC Berlin. Ein Aufstieg in die 
1. Liga von BFC Dynamo Dresden oder 
gar Hansa Rostock – beide bekannt für ihre 
eher problematischen Fans – würde daher 
nicht nur Freudentränen hervorrufen7. 

Man schätzt derzeit die Anzahl der gewalt-
bereiten Fußballanhänger in den beiden 
Profi-Ligen auf 9.685 Personen (diese Zahl 
setzt sich aus Fans der Kategorie B und C 
zusammen). Zur Erläuterung: Die Eintei-
lung der Fußballfans durch die ZIS erfolgt 
in die Kategorien A, B und C, wobei „A“ 
der friedliche, „B“ der gewaltbereite/-ge-
neigte und „C“ der gewaltsuchende Fan ist8. 
In der Verbunddatei „Gewalttäter Sport“ 
(GTS) sind gegenwärtig 13.032 Personen 
erfasst (Stand: 9.3.2012)9. Bei rund 18 Mil-
lionen Zuschauern, die pro Saison die Spiele 
der ersten beiden Ligen besuchen, ist dies 
in der Gesamtschau keine beeindruckende 
Größenordnung, aber auch keineswegs ein 
Anlass zur Beruhigung, wenn man bedenkt, 
welche Dynamik eine Gewalttat in einem 
ausverkauften Fußballstadion entwickeln 
kann. Die Ausschreitungen im Brüsseler 
Heysel-Stadion 1985 mit 39 Toten und fast 
500 Verletzten haben uns dies in drastischer 
Weise vor Augen geführt10. Ein längerfri-
stiger Vergleich zeigt aber sogar, dass die 
Zahl der wirklich gewaltsuchenden Fans 
(Kategorie C) über die Jahre leicht gefal-
len ist (Saison 1999/2000: 2.560 Personen; 
Saison 2010/11: 2.445). Evident gestiegen 
ist indes die Zahl der gewaltgeneigten An-
hänger (1999/2000: 4.245 Personen; Saison 
2010/11: 7.240)11. Dass Hooligangewalt 
aber vor Jahren noch viel radikaler war, ist 
fast schon vergessen: Am 4.11.1990 hat die 
(Volks-)Polizei in Leipzig auf randalieren-
de Fans sogar scharf geschossen, weil sie 
sich nicht mehr anders zu helfen wusste. 
Ein Hooligan starb, einige andere wurden 
schwer verletzt12. Von solchen Zuständen 
ist man heute weit entfernt.

2.	 Öffentliche Wahrnehmung

Der Blick der Öffentlichkeit auf das Thema 
Fußballgewalt ist aber derzeit von Angst 

I.	 Einleitung 

1.	 Zahlen

Zuerst die gute Nachricht: Deutschlands 
Fußballstadien sind sicher. Die jüngsten 
Vorfälle beim Relegationsspiel zwischen 
Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Ber-
lin1, im DFB-Pokal2 oder Anfang des Jahres 
bei einem Hallenfußballturnier in Hamburg 
sind (noch) die Ausnahme3. Anders als 
bspw. in Italien braucht man hierzulande 
auch Familien mit Kindern nicht vom Be-
such eines Spiels ihres Vereins abzuraten. 
Ein Ausflug auf das Oktoberfest ist vermut-
lich gefährlicher4. 

Nun die schlechte Nachricht: Die Zahl der 
in und um die Stadien verletzten Personen, 
die von der Polizei erfasst wurden, hat mit 
846 in der 1. und 2. Bundesliga in der Saison 
2010/11 einen neuen Höchststand erreicht 
(Saison 2009/10: 784 Personen)5; die Zah-
len der jetzt abgelaufenen Saison 2011/12 
werden erst Ende des Jahres veröffentlicht. 
Diese Angaben stammen von der Zentralen 
Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS), 
die, angesiedelt bei der Landespolizei NRW, 
die Bundes- und Regionalligen seit Jahren 
auswertet. Hinzukommt ein – vermutlich 
aber konstant – großes Dunkelfeld, denn 
viele Schlägereien im Fußballkontext finden 
unter Gleichgesinnten ohne Anzeigebereit-
schaft statt.

Aufschluss über Fußballgewalt können aber 
auch die Zahlen der Deutschen Bahn geben, 
denn immerhin zwei Drittel aller Taten, die 
in Zügen und Bahnhöfen registriert werden, 
passieren im Zusammenhang mit Großver-
anstaltungen, insbesondere Fußballspielen. 
Gewalt und Sachbeschädigungen im Bereich 
der DB sind 2011 indes signifikant zurück-
gegangen6.

Laut Einschätzung der ZIS ist jedenfalls das 
Gewaltpotential der Fußballanhänger in der 
Saison 2010/11 nicht gestiegen, sondern 
es stagnierte auf hohem Niveau. Gewisse 
Schwankungen in den letzten Jahren haben 
eher damit zu tun, dass bestimmte Vereine 
ab- und andere aufsteigen. Die Zunahme 
der Gewalttaten speziell in der 2. Bundesli-
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von Hooligangewalt ist dagegen der Spiel-
ausgang unerheblich. 

b)	 Feindbild Polizei 

Ein weiteres wichtiges Thema der Ultras ist 
der Protest gegen das als Willkür und Re-
pression empfundene Vorgehen von Polizei 
und Ordnern. In Sprechchören erklingt ihr 
unsäglicher Schlachtruf „All Cops are Ba-
stards!“ oder „Fußballfans sind keine Ver-
brecher!“25. Das Verhältnis zwischen Polizei 
und Ultras kann man gelinde gesagt als bela-
stet bezeichnen. Die Polizei ist der „zentrale 
Feind“ der Ultras26. Doch deren Verhalten 
kann – anders als das der Hooligans – noch 
gelenkt werden. Fußballgewalt ist im Fall 
der Ultras oft nur das spontane Ergebnis ei-
ner misslungenen Kommunikation27. Eine 
gelungene Fan-Polizei-Interaktion im Vor-
feld kann Gewalt verhindern. Die hysterisch 
geführte Bengalo-Debatte ist dagegen das 
Musterbeispiel einer misslungenen Kom-
munikation. Die Fußballverantwortlichen 
stellten den Ultras in Aussicht, in den Sta-
dien genehmigte Räume zum kontrollierten 
Abbrennen von Pyrotechnik zu schaffen28. 
Dieses Pilotprojekt wurde indes noch vor 
seinem Beginn vom DFB für gescheitert er-
klärt. Die Ultras fühlten sich an der Nase 
herumgeführt.

c)	 Gefahr der Radikalisierung

Die Situation ist seitdem noch angespannter 
und kann kippen, denn die Gefahr der Radi-
kalisierung der Ultras ist vorhanden29. Ein 
Überfall von Mitgliedern der Kölner Ultra-
Gruppierung „Wilde Horde 1996“ auf ei-
nen Fanbus des Erzrivalens Borussia Mön-
chengladbach am 4.3. dieses Jahres muss 
indes noch als echtes Ausnahmeereignis und 
nicht als eine weitere Stufe hin zu einer Es-
kalation von Gewalt eingeschätzt werden. 
Die teilweise vermummten Ultras haben auf 
einem Rastplatz bei Siegburg die Scheiben 
des Busses mit Pflastersteinen eingeschlagen 
und versucht, das Fahrzeug auf der Auto-
bahn A 3 mit ihren Autos auszubremsen 
und abzudrängen. Die Polizei durchsuchte 
daraufhin am 15.3. Privatwohnungen von 
Mitgliedern der Wilden Horde sowie deren 
Vereinsheim und stellte Waffen sicher30. 
Doch alle bundesweiten Ultra-Gruppie-
rungen – einzelne Gruppen sind bis zu 
1.000 Personen stark31 – machen der Poli-
zei zunehmend Sorge, denn sie werden zwar 
mehrheitlich noch in die Fan-Kategorie „A“ 
eingestuft, aber die Aggressivität dieser Fans 
würde von Saison zu Saison steigen32. Man 
spricht daher bereits von „Hooltras“. Doch 

wenn es bei der eigenen Mannschaft gerade 
schlecht läuft: Bedingungsloser „Support“ 
heißt die Devise.

Als Beispiel seien die beiden Nürnberger 
Ultra-Gruppierungen genannt, die auf den 
Stehplätzen – noch gibt es solche23 – in der 
Nordkurve des Stadions beheimatet sind. 
Sie nennen sich Ultra Nürnberg 94 – wer 
aufmerksam durch Nürnberg geht, sieht auf 
vielen Wänden „UN 94“ gesprüht – und 
banda di amici, eine kleinere Abspaltung, 
denen die Gründungsultras zu lasch agier-
ten. Gemeinsam setze man sich für die Um-
benennung des ehemaligen „easyCredit-Sta-
dions“ in ein sponsorenfreies „Max-Mor-
lock-Stadion“ in Erinnerung an Nürnbergs 
bessere Fußballzeiten ein.

2.	 Subkultur

Das Phänomen Ultra zieht viele ganz jun-
ge Fußballanhänger in den Bann. Dennoch 
passt die Bezeichnung „Jugendsubkultur“ 
nur in einem sehr weiten Verständnis, denn 
zum einen ist das Altersspektrum der Ul-
tras recht groß – auch wenn die Mehrheit 
der Mitglieder zwischen 15 und 25 Jahren 
alt ist24. Definiert man Subkultur als weit-
gehend isoliertes Milieu mit eigenen homo-
genen Werten und Normen in Abgrenzung 
zur bürgerlichen Gesellschaft, träfe dies 
wohl zum anderen auf die Ultra-Bewegung 
ebenfalls nur bedingt zu, denn die Verbin-
dung zur Gesellschaft wird nicht gekappt. 
Dennoch fühlen sich viele Ultras von der 
Gesellschaft ausgegrenzt und haben Anpas-
sungsprobleme. 

3.	 Gewaltbereitschaft

a)	 Sportorientierung

Während bei Hooligans die gewalttätige 
Auseinandersetzung mit anderen Gruppen 
im Vordergrund steht, geht es bei den Ultras 
um den Sport. Dennoch ist bei vielen Ultra-
Gruppierungen Gewalt ein akzeptiertes 
Mittel zur Interessensdurchsetzung. So kann 
das „Erobern“ von gegnerischen Fanutensi-
lien, etwa der Zaunfahne als Herzstück ei-
ner Ultra-Gruppierung, heftige Schlägereien 
auslösen. Beschwert sich ein unorganisierter 
Fußballzuschauer darüber, dass die Fahnen 
der Ultras ihm die Sicht versperren, wird er 
zumindest deutlich von ihnen eingeschüch-
tert. Aus der Befehlsgewalt der Ultras über 
den Fanblock kann also leicht körperliche 
Gewalt werden. Aggression kann außerdem 
eine Folge erlebter Frustration nach einem 
verlorenen Spiel sein; für die Entstehung 

werden gewalttätige Ausschreitungen an-
lässlich von Fußballspielen verstanden17. 
Der Begriff ist insofern unscharf, als im Wei-
teren ausdrücklich zwischen den Fan-Grup-
pierungen Hooligans und Ultras unterschie-
den wird, Fußballgewalt aber generell unter 
der Überschrift Hooliganismus firmiert. 
Eine Differenzierung ist jedoch wichtig, 
wird aber auch in vielen wissenschaftlichen 
Untersuchungen nicht unternommen. Dies 
ist ein grundlegendes Versäumnis, denn die 
Motivation für Gewalt ist jeweils eine völlig 
andere und daher muss auch ein Präventi-
onsmodell für die jeweilige Gruppe kom-
plett unterschiedlich angelegt werden.

II.	 Abgrenzung Hooligans/Ultras18

1.	 Die Ultra-Bewegung

�Fußball ist keine Sache von Leben und Tod. 
Er ist wichtiger als das.�“19

Fußballanhänger sind keine homogene 
Gruppe, sondern es existiert sogar ein aus-
gesprochenes Kastendenken. Fälschlicher-
weise werden die Ultras oft in eine Schub-
lade mit den klassischen Hooligans gewor-
fen, da sie, was den Einsatz von Gewalt 
anbelangt, auch nicht von schlechten Eltern 
sind. Eine belastbare Definition des neueren 
Ultra-Phänomens gibt es nicht. „Extrem-
Fan“ oder „Fußballanhänger mit Leib und 
Seele“, der sein Leben ganz dem Fan-Sein 
verschreibt, kommt dem Selbstverständnis 
eines Ultras nahe. Einen eingefleischten Fuß-
ballfan stellt man sich herkömmlicherwei-
se in kompletter Montur in Vereinsfarben 
vor. Doch diese „Kuttenträger“ – benannt 
nach ihren mit Vereinsemblemen bestickten 
Jeanswesten – sind in den Stadien fast schon 
zum nostalgisch anmutenden Auslaufmo-
dell geworden20. Schon seit einigen Jahren 
haben die Ultras die Vorherrschaft in den 
Fankurven übernommen21. 

Die Ultragruppierungen sehen sich als die 
Wahrer einer neuen Fußballkultur. Sie haben 
sich zum Ziel gesetzt, den Fußball zu ent-
kommerzialisieren. Daher tragen sie außer 
einem Schal bewusst keine als geschmacklos 
empfundenen Fanabzeichen, sondern meist 
schlichte schwarze, neuerdings auch oran-
gefarbene Kapuzenshirts („casual-style“)22, 
was eine optische Unterscheidung mit den 
Hooligans erschwert, die sehr ähnlich auf-
treten. Nach dem Vorbild italienischer 
Gruppen – Italien ist das Ursprungsland der 
Ultras – drücken sie ihre Verbundenheit mit 
ihrem Verein beim Spiel mit aufwändigen 
Choreografien und mit von einem „Capo“ 
vorgegebenen Dauergesängen aus, auch 
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dem „fight“, nicht mehr ungestraft nach-
gehen. Ihre private Fußball-Schlacht wird 
daher in die weniger gut gesicherten unteren 
Ligen verlagert oder findet gar völlig abseits 
der Stadien statt. Man verabredet am Spiel-
tag mit den Gegnern per Handy oder E-Mail 
ein „date“ an ruhigen und verlassenen Or-
ten, in Wäldern, auf Feldern oder in Gewer-
begebieten. 

Das „match“ selbst läuft nach einem festen 
Schema ab. Beide Mannschaften stehen sich 
in der „dritten Halbzeit“ in etwa gleich 
starken Gruppen von 20 bis 40 Mann gegen-
über und stürmen bei Ertönen eines Signals 
zum Kampf aufeinander zu. Die „Guten“ 
stehen in erster Reihe und gehen keinem 
Fight aus dem Weg. Die Mitläufer heißen 
im Szenejargon „Lutscher“ und kommen 
mit, um die „Guten“ zu bewundern. Frauen 
sind nicht teilnahmeberechtigt. Man prügelt 
nur wenige Minuten. Dann sammelt man 
sich zum nächsten Durchgang. Die reine 
„Lehre“ schreibt vor, dass man nicht auf die 
Genitalien des Gegners tritt. Erlaubt ist nur 
Passivbewaffnung wie Mundschutz, Schien-
beinschoner, Handschuhe oder Sturmhau-
ben. Jegliche Schlag-, Hieb- und Stichwaffen 
sind verboten. Es darf nur leichtes Schuh-
werk getragen werden. Man kämpft nur 
Mann gegen Mann und liegt ein Gegner am 
Boden, lässt man von ihm ab. Flüchtende 
Gegner werden nicht verfolgt. Ein Schieds-
richter überwacht das Kampfgeschehen.

Letztlich ist aber unklar, wie eng sich die Sze-
ne an ihren Ehrenkodex gebunden fühlt55. 
Ein Verweisen auf ein solches Regelwerk 
von Seiten der Hooligans hat vermutlich 
vor allem mit Neutralisierungstechniken 
zu tun, da sie ihre Gewalttätigkeiten selbst 
gerne zu fairen, sportlichen Wettkämpfen 
hochstilisieren möchten. Üblicherweise star-
tet ein Hooligan laut den Selbstauskünften 
mit Prellungen, Stauchungen, Hämatomen, 
Platz- und Schürfwunden, ausgekugelten 
Fingern oder einem Rippenbruch in die neue 
Woche. Schwerere Verletzungen können 
vermutet werden; sie würden aber nicht zur 
Anzeige gebracht werden.

b)	 Strafbarkeit 

aa)	 Landfriedensbruch

Die strafrechtliche Relevanz der „Feld-
Wald-Wiese“-Treffen ist umstritten; zur 
Debatte stehen Landfriedensbruch gem. 
§  125 Abs.  1 Nr.  1 StGB und Körperver-
letzungsdelikte. Voraussetzung des Land-
friedensbruchs ist einmal, dass Gewalttä-
tigkeiten aus einer Menschenmenge heraus 

Hooligans sind im Schnitt älter als Ultras; 
doch das Altersspektrum ist erneut breit 
und reicht von etwa 16 Jahren bis Mitte/
Ende 40. Sie stammen aus allen sozialen 
Schichten42; die Zusammensetzung einer 
Gruppe ist regional sehr verschieden. Bil-
dungsferne und Arbeitslosigkeit prägen die 
Szene, sind aber eher nicht die verbindenden 
Merkmale43. Oft würden Hooligans aus 
der Türsteher- und Fitnessszene stammen44. 
Eine (Rand-)Erscheinung ist das Phänomen 
auffallend teuer gekleideter Hooligans45; 
es ist die Rede vom Wohlstandshooliganis-
mus46. Oft wird von Hooligans berichtet, 
die unter der Woche ein völlig bürgerliches 
Leben führen und nur am Wochenende ihr 
Aggressionsbedürfnis ausleben. „Gewalt ist 
eine Lösung“ ist der Titel eines Buches, in 
dem ein Polizist sein Doppelleben als Hoo-
ligan und Beamter beschreibt47. Es finden 
sich auch Ärzte oder Rechtsanwälte unter 
den Schlägern48, doch letztlich gibt es keine 
belastbaren Daten zur Anzahl solcher Dop-
pelidentitäten und das Phänomen wird zu 
einem gewissen Teil auch reine Legendenbil-
dung der Szene selbst sein. Hooligans sind 
in der Masse eher unpolitisch; die Schnitt-
menge bspw. mit Neonazis ist nur eine klei-
ne49. Gemeinsamer Nenner ist die Affinität 
zu Gewalt. Rechtsradikale Äußerungen sind 
in der Hooliganszene austauschbares Provo-
kationsmittel; in den 1970er Jahren haben 
sie noch „Es lebe die RAF!“ skandiert50. 

Die Gruppe („firm“) selbst ist keine situa-
tive Tätergemeinschaft, sondern es finden 
sich durchaus komplexe Strukturen. So 
gibt man sich im Sinne einer kollektiven 
Identität bspw. einen Namen (Bsp: „Gelsen-
Szene“, „Elbflorenz Dresden“ oder „Ad-
ler Front Frankfurt“)51. Es gibt aber keine 
echte Hierarchie52; die Anführer sind eher 
dazu da, die „dates“ zu verabreden (hier-
zu sogleich). Kriminologische Kategorien 
des Täterzusammenschlusses im Sinne von 
Bandenkriterien erfüllt höchstens der harte 
Kern53; den weitaus größeren Teil der Grup-
pe stellen aber die Mitläufer (weicher Kern).

3.	 Gewalt

a)	 Drittortauseinandersetzung

Spontane oder abgesprochene Hooligange-
walt richtet sich in der Regel gegen andere 
Hooligangruppierungen oder die Polizei. 
Der starke Gruppenbezug kennzeichnet die 
Gewaltausübung54; von Deindividuations-
effekten kann daher ausgegangen werden. 
Hooligans können aber in komplett video-
überwachten Stadien ihrem Hauptstreben, 

noch bleibt es meist bei „Scheinangriffen“ 
auf die Polizei oder die privaten Sicherheits-
dienste33. Schätzungen gehen aber davon 
aus, dass 20 bis 25  % der Ultras irgend-
wann zu den Hooligans überlaufen34. Die 
Grenzen zwischen beiden Gruppierungen 
sind schon jetzt fließend. Gröbste Grenzzie-
hung wäre, die Gruppen danach einzuteilen, 
wer noch in den Stadien ist.

III.	 Hooligans

1.	 Definition

Laut Definition der Bundesregierung ver-
steht man hierzulande unter dem Begriff 
Hooligans „Personen, die im Zusammen-
hang mit Fußballbegegnungen durch Ag-
gression und Gewaltbereitschaft auffallen 
und den Kontakt zu Gleichgesinnten des 
gegnerischen Vereins zur körperlichen Aus-
einandersetzung suchen“35. Streng genom-
men passen viele Hooligans daher auch 
nicht mehr unter die Kategorie „Fußballan-
hänger“, wenngleich sie sich selbst als treue 
Fans bezeichnen würden36. Die Hooligans37 
– zur Herkunft des Begriffs werden verschie-
dene Deutungen angeboten; vermutlich hat 
er sich aus dem Eigennamen prügelnder Iren 
entwickelt – sind nicht nur deshalb nicht in 
den Stadien, weil sie Stadionverbot haben38. 
Vielmehr interessiert sie das Fußballspiel 
nur noch am Rande. Der Spieltag setzt eher 
den zeitlichen und örtlichen Rahmen, sich 
mit gegnerischen Hooligangruppen zu vor-
ab abgesprochenen „matches“ im privaten 
Städteturnier zu treffen. Hooligans (miss-)
brauchen den Fußball als Anlass zur Ge-
waltausübung39. 

2.	 Merkmale

Fast alle nationalen, aber auch internatio-
nalen Studien beschränken sich auf relativ 
kleine, lokale Gruppen40. Auch eine vom 
Bundesministerium des Inneren beauftragte 
Erhebung kann nur mit einer sehr kleinen 
Stichprobengröße aufwarten; befragt wur-
den u.a. von Lösel 33 Hooligans des „Har-
ten Kerns“ (man hat zwischen diesem und 
dem „Weiteren Kreis“ einer Gruppe unter-
schieden; ein spezielles Augenmerk wurde 
außerdem auf die Anführer gelegt)41. Die 
Kritik lautet, dass insbesondere hierzulande 
über Hooligans letztlich mehr geschrieben 
als systematisch geforscht wird. Dieser Vor-
wurf ist nur eingeschränkt berechtigt. Zwar 
ist das Datenmaterial in der Tat vergleichs-
weise dünn, doch die Täterszene ist auch 
sehr schwer zugänglich und größere Vorha-
ben sind daher nur schwer realisierbar. 
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Außerdem könnte die Wirksamkeit der Ein-
willigung an ihrer Sittenwidrigkeit schei-
tern. Dies wäre der Fall, wenn die Tat, in 
die eingewilligt wird, gegen die guten Sitten 
– also das Sittlichkeitsempfinden aller billig 
und gerecht Denkenden – verstößt72. Im 
Bereich der Körperverletzungen beschrän-
ken BGH und herrschende Literatur die 
normative Wertung über §  228 StGB auf 
Art und Gewicht des Körperverletzungser-
folges73. Die Schwelle zur Sittenwidrigkeit 
ist unstreitig jedenfalls dann überschritten, 
wenn die konkrete Gefahr des Eintritts eines 
schweren Körperverletzungserfolges i.S. der 
§§ 226, 227 StGB besteht74. Einen beson-
ders großzügigen Maßstab legt man aber 
für Verletzungen im Sport und speziell für 
Kampfsportarten an, die auf gravierende 
Verletzungen geradezu abzielen75. Die Ge-
fahr der schweren Gesundheitsschädigung 
und somit der Sittenwidrigkeit werde durch 
die Sozialadäquanz bspw. von Boxkämp-
fen aufgewogen, also durch die allgemeine 
Überzeugung, dass dieses sportliche Kräfte-
messen seinen gesellschaftlichen Wert hat76. 

Diese Prinzipien könnten aufgrund der 
selbstgesetzten Regeln auch auf die „Wett-
kämpfe“ der Hooligans angewendet wer-
den77. Doch der Vergleich einer Drittort
auseinandersetzung mit einer Sportver-
anstaltung hinkt: Ein Hooligan-Fight ist 
gerade kein sozialadäquater Wettkampf, 
wie dies etwa bei einem regelkonformen, 
von einem der Verbände organisierten Box-
kampf der Fall wäre78. Die Ähnlichkeit der 
Verletzungserfolge und auch die Tatsache, 
dass schwere Folgen angeblich nicht zu er-
warten seien, vermögen an dieser Einschät-
zung nichts zu ändern. Wenn das AG Ess-
lingen und in der Folge das LG Stuttgart 
eine Drittortauseinandersetzung als eine Art 
„Mannschaftskickboxen“ bezeichnen und 
daher von einer Straflosigkeit der Beteilig
ten ausgehen, ist das eine fast schon naiv 
anmutende Verharmlosung der Situation79. 
Wer könnte die Einhaltung des angeblich 
strengen Reglements durchsetzen, würde die 
Lage eskalieren? In der Befragung von Lösel 
war zwar allen Hooligans der Ehrenkodex 
bekannt, doch nur ein kleiner Teil fühlte sich 
auch wirklich an ihn gebunden80. Dagegen 
verstießen drei Viertel der Befragten nach 
eigenem Bekunden häufig oder gelegentlich 
gegen das Regelwerk. Immerhin ein Drittel 
dieser Hooligans bejahte auch den Einsatz 
von Waffen wie Schlagringen oder Base-
ballschlägern. Spätestens dann wird auch 
der Einsatz eines Szene-Schiedsrichters nur 
mehr wenig ausrichten können. Im Ergebnis 
ist daher in der Regel von der Sittenwidrig-

Drittortauseinandersetzung67. Vielmehr 
verabreden sich die Hooligans zum Kampf 
zwar abseits der Stadien, aber immer auf 
öffentlichen Grund im Kontext eines höchst 
öffentlichkeitswirksamen Fußballspiels. 
Eine relative Privatheit, die zum Ausschluss 
der Vorschrift führen müsste, ist daher (in 
der Regel) nicht anzunehmen. Um das Ro-
ckerbeispiel der Kommentare nochmals auf-
zugreifen: Würden die Bandidos gegen die 
Hells Angels auf öffentlichen Grund zum 
Kampf antreten, würde sich kaum jemand 
gegen die Annahme eines Landfriedens-
bruchs aussprechen.

Zudem wäre eine Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit im Fall der Hooligans (wie 
auch der Rocker) spätestens dann zu be-
jahen, wenn die Polizei eingreift und sich 
vermutlich selbst tätlichen Angriffen ausge-
setzt sehen wird. Dagegen kann nicht ein-
gewandt werden, würden die Beamten sich 
nicht einmischen, würden sie sich auch nicht 
in Gefahr begeben. Vielmehr sind diese so-
wohl aufgrund ihrer präventiven als auch 
repressiven Aufgaben zum Tätigwerden 
verpflichtet. Deren Handlung wird quasi 
von den Hooligans herausgefordert, um 
einen zivilrechtlichen Gedanken einfließen 
zu lassen. Im Übrigen wäre aber die Subsi-
diaritätsklausel des Abs. 1 zu beachten, die 
nach strittiger Ansicht auch bei Körperver-
letzungsdelikten zum Tragen kommt68; mit 
§ 113 StGB würde die Vorschrift dagegen in 
Tateinheit stehen69.

bb)	 Körperverletzung

Die aktive Teilnahme an einer Drittortaus-
einandersetzung beinhaltet begriffsnotwen-
digerweise das Begehen einer Körperverlet-
zung i.S. von § 223 StGB. Je nach Fallgestal-
tung sind außerdem auch § 224 Abs. 1 Nr. 4 
StGB oder Nr. 2 bzw. bei Eintritt der ent-
sprechenden Folgen auch § 231 Abs. 1 StGB 
einschlägig. Fraglich ist aber, ob die Hoo-
ligans (sofern sie sich noch im Bereich der 
§§  223, 224 StGB bewegen) rechtswidrig 
handeln. Schließlich willigen die Teilnehmer 
des Schlagabtausches in mögliche Verlet-
zungen gemäß § 228 StGB ein, so dass zwar 
nicht die Tatbestandsmäßigkeit70, doch aber 
die Rechtswidrigkeit entfallen könnte. Al-
lerdings besteht bei einem Hooligan-Fight 
immer die hohe Wahrscheinlichkeit des Mit-
wirkens Minderjähriger und für deren Ein-
willigung müssten schon erhebliche Zweifel 
an einer hinreichenden Selbstbestimmungs-
fähigkeit geäußert werden71.

mit vereinten Kräften begangen werden. 
Strafgrund der Vorschrift ist, der Gefahr 
einer Masseneskalation entgegenzuwirken, 
aber wohl auch die Umgehung der Beweis-
not bei aus der Masse heraus begangenen 
Straftaten56. Grundsätzlich ist der Landfrie-
densbruch kein ausschließliches Demonstra-
tionsdelikt57; die Subsumtion einer vorab 
geplanten Drittortauseinandersetzung un-
ter § 125 StGB wäre daher keineswegs von 
vornherein ausgeschlossen. 

Wann eine Menschenmenge i.S. der Vor-
schrift vorliegt, kann nicht klar beziffert 
werden. Laut Rspr. würden bspw. 10 Per-
sonen für die Annahme einer solchen noch 
nicht ausreichen, sofern nicht noch weitere 
Umstände hinzutreten würden (Unüber-
sichtlichkeit des Tatorts etc.)58. Bei einer 
typischen Drittortauseinandersetzung kann 
aber davon ausgegangen werden, dass die 
erforderliche Mindestanzahl der Teilnehmer 
erreicht wird. Die Gewalttätigkeiten müssen 
außerdem aus dieser Menschenmenge he-
raus begangen werden und nicht nur inner-
halb derselben. Stehen sich aber genügend 
große Teilgruppen einer Menschenmenge in 
gewalttätiger Absicht gegenüber, kann die 
erforderliche Außenwirkung angenommen 
werden59. Eine „normale“ Bierzeltschläge-
rei könnte daher bei entsprechender „Teil-
nehmerzahl“ zum Landfriedensbruch wer-
den60.

Allerdings könnte die Strafbarkeit des Land-
friedensbruchs vor allem am rein privaten 
Hintergrund der Drittortauseinanderset-
zung mangels Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit scheitern61. Dieses schwer zu 
konturierende Merkmal setzt nach h.M. 
voraus, dass für eine unbestimmte An-
zahl von Personen oder Sachen die Gefahr 
eines Schadens eintritt62. Darüber hinaus 
soll es auch genügen, wenn durch die Tat 
das Sicherheitsgefühl unbestimmt vieler 
Menschen beeinträchtigt wird63. Zu fragen 
sei insbesondere danach, ob der Eindruck 
entstehen muss, dass man in unserem Ge-
meinwesen nicht mehr frei vom Terror 
gewalttätiger Mengen leben kann64. Dies 
würde man auch bei Individualangriffen 
nur dann verneinen können, wenn diese 
lediglich den Charakter einer vorwiegend 
„privaten“ Auseinandersetzung haben. Die 
Handlungen müssten gleichsam unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit stattfinden65. Als 
Beispiel für ein tatbestandsfremdes Gesche-
hen wird in der Kommentarliteratur gerne 
das sich prügelnder, rivalisierender Rocker-
banden genannt66. Doch diese Konstellati-
on entspricht gerade nicht einer typischen 
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V.	 Sensation Seeking 

„Der Reiz liegt in dem Moment, wenn du 
um die Ecke biegst und 40 Mann auf dich 
zurennen. Das ist der Kick für den Augen-
blick. Das ist wie Bungee-Springen – nur 
ohne Seil.“93

1.	 Persönlichkeitsmerkmal

Gewalt und Aggression sind immer multi-
faktoriell bedingt und die Prozesse, die zu 
ihrer Entstehung führen, stehen wiederum 
mit vielfältigen gesellschaftlichen Prozessen 
in Wechselwirkung94. Selbstverständlich 
sind auch die sozialen Hintergründe der 
einzelnen Hooligans bei diesen Erwägungen 
nie zu vernachlässigen, auffällig oben ist 
doch, dass die Gewalt der Hooligans weder 
spontan, noch eine Reaktion ist. Zur Ursa-
chenforschung ist man daher vorwiegend 
auf situationsunabhängige Gründe angewie-
sen. Die Protagonisten fühlen sich eher wie 
moderne Gladiatoren. Hooliganismus hat 
Eventcharakter. Von den Hooligans wird 
auch als erlebnisorientierten in Abgrenzung 
zu den konsum- bzw. sportorientierten Fuß-
ballanhängern gesprochen95.

In dieser Konsequenz ist im Fall der Hoo-
ligans ein Erklärungsmodell besonders wei-
terführend: Menschen unterscheiden sich in 
ihrem Bedürfnis nach Stimulation. Der Psy-
chologe Marvin Zuckermann beobachtete 
bei manchen Probanden ein besonders aus-
geprägtes Verlangen nach Nervenkitzel und 
Angst-Lust-Erfahrung96. Man geht davon 
aus, dass es für jeden Menschen ein optima-
les Erregungsniveau gibt, das Zwillingsstu-
dien zufolge sogar eine gewisse genetische 
Varianz hat. Das Persönlichkeitsmerkmal 
des „Sensation Seeking“ ist demnach ein 
physiologisch begründetes Konstrukt und 
wurde bislang vor allem im Kontext mit 
Spielsüchtigen genauer untersucht97. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang, dass 
es zwischen dem Pathologischen Spielen 
und dem Hooliganismus Parallelen gibt, 
etwa was die gestörte Impulskontrolle an-
belangt98. 

Menschen mit dem Persönlichkeitsmerkmal 
„Sensation Seeking“ scheinen bspw. zwar 
nicht grundsätzlich anfälliger für Drogen-
konsum, aber anfälliger speziell für Heroin 
zu sein, also eine Droge, von der weniger 
Experimentierfreudige von vornherein die 
Finger lassen würden. Besonders ausgeprägt 
ist die ständige Suche nach Reizen und Ab-
wechslung bei jungen Männern99. Typische 
Sensation-Seeker üben bspw. sozial akzep-
tierte Aktivitäten wie Fallschirmspringen 

werden86. Zumindest eine gewisse Anzahl 
der Hooligans lebt hierzulande unter der 
Woche sogar – wie dargestellt – ein rundum 
bürgerliches Leben. Devianz am Wochenen-
de und angepasstes Alltagsverhalten schlie-
ßen sich nicht aus.

Im Unterschied zu den Ultras spielt bei den 
Hooligans auch Alkohol bei der Entstehung 
von Gewalt kaum eine Rolle87, was nicht 
heißt, dass danach nicht Alkohol im großen 
Umfang konsumiert wird88. In den Selbstbe-
richten der Hooligans ist jedenfalls davon 
die Rede, dass man im Fight nüchtern sein 
müsse. Die Einnahme aufputschender Dro-
gen vor Hooligan-Kämpfen scheint indes 
verbreitet89.

Nach der von Heitmeyer/Peter entwickelten 
Entwertungstheorie (basierend auf der 
Beckschen Individualisierungsthese) ist das 
Phänomen Fangewalt durch die „Schatten-
seiten gesellschaftlicher Individualisierungs-
prozesse“ verursacht90. Demnach würde die 
moderne Gesellschaft dem Einzelnen mit er-
höhten Bildungschancen und einem Anstieg 
des Lebensstandards zwar erheblich mehr 
Möglichkeiten bieten, gleichzeitig gingen 
aber traditionelle Bindungen verloren. Für 
den Jugendlichen würde diese Verlust an 
sozialem Halt bei gleichzeitiger Erweiterung 
der Freiheiten häufig zu sozialer Desinte-
gration führen. Im Fußballkontext würde 
zudem die zunehmende Kommerzialisierung 
dieses Sports mit der einhergehenden Ent-
täuschung über die fehlende Bindung zum 
Verein zu einem Verstärker dieses Auflö-
sungsprozesses werden. Die Ausübung von 
Gewalt würde dagegen eine innere Ordnung 
schaffen können. Doch auch diese These 
stellt ausschließlich den Jugendlichen in den 
Mittelpunkt einer Betrachtung und würde 
eher das Phänomen der Ultras darstellen 
können. Hooligangewalt ist aber nicht ju-
gendzentriert; es bleibt erneut ein Erklä-
rungsdefizit. 

Neben dieser rein soziologischen Erklärung 
wird vor allem die Zivilisationstheorie von 
Elias als Begründung des Phänomens Hoo-
liganismus herangezogen91. Demnach wür-
de die offene körperliche Gewalt mehr und 
mehr aus unserer zivilisierten Gesellschaft 
verbannt werden, doch der einzelne Mensch 
könne mit dieser Entwicklung noch nicht 
mithalten. Er brauche vielmehr Ventile, um 
seine aufgestauten Bedürfnisse ausleben zu 
können. Der Fußball würde ihm in diesem 
„Wechselspiel der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen“ den nötigen sozialen Freiraum 
bieten können92. 

keit der Einwilligung auszugehen und eine 
Strafbarkeit wegen Körperverletzungsde-
likten eröffnet81. Bezüglich der angeblichen 
Ungefährlichkeit solcher Kämpfe sollte man 
sich eher nicht auf die von Neutralisierungs-
mechanismen geprägten Selbstauskünfte der 
Akteure verlassen; auch aus der Szene stam-
mendes Videomaterial ist als Beweismittel 
nur bedingt geeignet. 

4.	 Rolle der Medien

Ausführliche Berichterstattung über Kra-
walle wird von der Szene erwünscht und 
hat Belohnungscharakter. Für Hooligans 
ist ihre Medienpräsenz ein wichtiger Be-
weggrund; Ultras fühlen sich dagegen von 
der Presse im Zweifel missverstanden. Die 
Fights werden außerdem von den Mitläu-
fern gefilmt und – gerne mit Musik unter-
legt – in geschlossen Internetforen veröffent-
licht oder auch auf der Internet-Plattform 
„youtube“ eingestellt. Beklebte früher ein 
Hooligan ein Album mit Zeitungsberichten, 
sammelt er heute auf einem USB-Stick sei-
ne größten Erfolge. Vergleichbares ist nur 
von den Graffiti-Sprayern bekannt. „Fame“ 
ist das, was es in beiden delinquenten Sze-
nen gleichermaßen zu erreichen gilt82. Von 
einem Interdependenzverhältnis zwischen 
der in den Massenmedien gefundenen Auf-
merksamkeit und einer Wiederholung oder 
Nachahmung der Taten kann ausgegangen 
werden83. Dennoch sollte die Rolle der Me-
dien auch nicht mystisch im Sinne einer ur-
sächlichen Verantwortlichkeit überbewertet 
werden.

IV.	 Erklärungsansätze

Die traditionellen Kriminalitätstheorien, 
insbesondere die Aggressionstheorien, aber 
auch vorwiegend schichtbezogene Ansätze, 
helfen als Erklärungsmuster für das Phä-
nomen Hooliganismus nur bedingt weiter. 
Eine Frustrations-Aggressions-Hypothese 
im Hinblick auf das Verlieren der eigenen 
Mannschaft ist insofern schon fragwürdig, 
als – wie dargestellt – Hooligangewalt un-
abhängig vom Spielausgang stattfindet84. 
Gerade die Führungspersonen einer Grup-
pe sind keine sozialen Außenseiter, die ih-
ren Frust über diese Gesellschaft abreagie-
ren wollen. Hooliganismus ist auch nur in 
einem gewissen Umfang klassengebunden, 
sondern vorwiegend individualistisch85. 
Erklärungsansätze aus Großbritannien, 
wonach Hooliganismus eine Reaktion der 
Arbeiterklasse und als Widerstand gegen 
die Mittelschicht zu verstehen wäre, können 
nicht auf deutsche Verhältnisse übertragen 
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le und eine konsequente Strafverfolgung, 
die Gewalt einzudämmen. Das vorhandene 
Instrumentarium ist indes ausreichend. 

Da insbesondere die Anführer einer Gruppe 
deutliche Tendenzen zur antisozialen Per-
sönlichkeitsstörung zeigen, sollte außerdem 
über eine Behandlungsbedürftigkeit dieser 
Gruppe und Therapieangebote nachge-
dacht werden. Echte Prävention müsste in-
des deutlich früher ansetzen. Lösel schlägt 
diesbezüglich verschiedene nicht stigmati-
sierende Programme vor, etwa solche zur 
Stärkung der Erziehungskompetenz der El-
tern, Anti-Gewaltprogramme in der Schule 
oder das Training sozialer Kompetenzen für 
Kinder111. Viel stärker müsste aber in allen 
Überlegungen die Erkenntnis berücksich-
tigt werden, dass manche Menschen mehr 
als andere auf der Suche nach extremen 
Reizen in ihrem Leben sind. In einer Gesell-
schaft, deren Streben nach Sicherheit immer 
ausgeprägter und die gleichzeitig immer 
gefahrloser wird, muss dem Einzelnen die 
Möglichkeit verbleiben, sein persönliches 
Bedürfnis nach Risiko auszuleben. Wie das 
im Einzelnen umgesetzt werden kann, muss 
überlegt werden. Statt langweiligen Schul-
sports könnte Box- oder Fechtsport für die 
notwendige Abwechslung sorgen. Kletter-
gärten könnten in Pausenhöfen entstehen 
und selbst die umstrittenen Paintball/Got-
cha-Spielfelder könnten auf der Suche nach 
Nervenkitzel Abhilfe schaffen. 

VII.	Fazit

Das Gewaltpotential der Fußballanhänger 
stagniert auf hohem Niveau. Hooligans 
haben ihre gewalttätigen Auseinanderset-
zungen angesichts der umfangreichen Prä-
ventionsmaßnahmen zwar weg von den 
Stadien verlagert, doch mit einem Erliegen 
des gesellschaftlichen Phänomens Hooli-
ganismus ist nicht zu rechnen. Gewalt und 
Aggression ist zwar immer multifaktoriell 
bedingt, doch als Erklärungsmuster helfen 
rein schicht- oder altersbezogene Ansätze 
nur bedingt weiter. Die Gewalttätigkeit der 
Hooligans ist Freizeitgestaltung und nicht 
von einem konkreten Anlass abhängig; sie 
ist Erlebniskriminalität. Zentrales Motiv 
dieser Personengruppe, die von vornherein 
eine allgemeine Disposition zur Aggression 
hat, ist das „Kick-Erlebnis“. Die Bedeutung 
des besonderen Stimulationsbedürfnisses 
des „Sensation Seeking“ ist unter den vielen 
Erklärungsansätzen für Hooliganismus he-
rausragend. Nur eine Wechselwirkung zwi-
schen einem vielleicht schwierigen Soziali-
sationsverlauf und dieser speziellen Persön-

vieler Präventionsmaßnahmen von vornhe-
rein deutlich.

VI.	 Prävention/Intervention

Gewaltbereite, erlebnisorientierte Personen 
verhalten sich von vornherein konfronta-
tiv und Lösungsansätze abseits von Kon-
trolle und Repression sind letztlich wenig 
erfolgsversprechend. Wenn man bei Hoo-
ligans sogar Symptome einer nichtstoffge-
bundenen Abhängigkeit vom „Kick“ und 
psychopathische Züge beobachten kann, 
darf man davon ausgehen, dass bspw. Ge-
fährderansprachen im Vorfeld durch die 
Polizei oder Fan-Projekte, die die Bindung 
zum Verein wieder stärken sollen, wenig be-
wirken werden. Dies gilt jedenfalls für den 
harten Kern einer Gruppe. Bezüglich des 
weiteren Kreises einer Hooligan-Gruppe 
mag klassische Fanarbeit dagegen durchaus 
eine wirksame Maßnahme darstellen kön-
nen. Das Ziel müsste sein, diesen Personen-
kreis vom harten Kern abzuspalten und ihn 
wieder in die Stadien als echte Fans zu be-
kommen. Hauptzielgruppe der Fanprojekte 
sollten indes die Ultras sein, deren Bezug 
zum Verein und deren aus falsch verstan-
dener Solidarität mangelnde Bereitschaft, 
Gewalttäter in ihren Reihen auszusondern, 
es dringend zu stärken gilt.

Die Lust an ihren Handlungen ist für Hoo-
ligans auch deshalb so groß, weil diese kri-
minell sind. Die Polizei als Lieblingsgegner 
auf Augenhöhe wertet ihre Aktionen auf 
und wird daher bewusst in diese postmoder-
nen Cowboy- und Indianerspiele eingebun-
den. Würde die Polizei sich zurückziehen, 
was speziell für die Drittortauseinander-
setzungen gefordert wird, wäre das ganze 
Szenario nur halb so reizvoll. Die Hooligans 
müssten wieder näher an die Stadien he-
ranrücken, um die Polizei herauszufordern. 
Nicht erfolgversprechend ist auch das ver-
einzelt vorgeschlagene „Wiesenmodell“, 
also die behördliche Bereitstellung von 
Flächen für die Fights. Ein solches Konzept 
wäre genauso zum Scheitern verurteilt, wie 
Graffiti-Sprayern eine offizielle Hauswand 
für ihre Bilder zur Verfügung zu stellen110. 

Empfohlen werden muss daher, dass die 
Polizei den Hooligans gegenüber deutliche 
Präsenz zeigen muss. Der harte Kern der 
Hooligans muss von szenekundigen Beam-
ten pausenlos am Spieltag begleitet werden 
und es sollten aufenthaltsbeschränkenden 
Maßnahmen im Vorfeld einer Fußballveran-
staltung ausgesprochen werden. Ferner hel-
fen wohl nur eine niedrige Einschreitschwel-

oder Tiefseetauchen aus. Die erlebten Reize 
wirken auf Sensation-Seeker kurzfristig 
sehr belohnend; es erfolgt indes eine relativ 
schnelle Abnutzung100. Seine persönliche 
Ausprägung kann man anhand des Fragen-
katalogs der von Zuckermann entwickelten 
Sensation Seeking Scale (SSS) einschät-
zen101.

Berichten Hooligans von ihren Fights, 
fällt auf, dass es weniger um den Kampf 
selbst geht, sondern um den Moment da-
vor, „das Angst haben“. Sie berichten vom 
Tunnelblick und dem Adrenalinstoß vor 
einer Auseinandersetzung102. Hooliganis-
mus wird als Versuch beschrieben, zu spü-
ren, dass man lebt103. Ziel ist der Rausch 
ohne Drogen, wenngleich teilweise sogar 
eine nichtstoffgebundene Abhängigkeit be
obachtet wird104. Zentrales Motiv dieser 
Personengruppe, die außerdem eine all-
gemeine Disposition zur Aggression zeigt 
und auffällig oft sogar psychopathische 
Züge im Sinne der Psychopathy-Checklist 
von Hare aufweist (dies gilt vor allem für 
die Anführer)105, ist der „Kick“ in Form 
der Kombination eines Gruppenerlebnisses 
mit Gewalt. Im 1992 erschienenen Buch 
„Among the Thugs“ (deutscher Titel: Geil 
auf Gewalt. Unter Hooligans) des amerika-
nischen Journalisten Bill Buford lässt sich 
eindrucksvoll nachvollziehen, wie der Au-
tor, der britische Hooligans auf Fahrten zu 
Auslandsspielen begleitete, seinen anfäng-
lichen Ekel vor deren Brutalität überwin-
det und der Faszination Hooligan letztlich 
selbst erliegt. 

2.	 Erlebniskriminalität

Übersetzt in die Kriminologie kann diese 
Reizsuche Erklärungsmodell für die soge-
nannte Erlebniskriminalität sein106. Die 
Gewalttätigkeit ist in diesem Fall schlicht 
Freizeitgestaltung und nicht von einem kon-
kreten Anlass abhängig. Hooliganismus 
ist letztlich das abwegige Hobby der Ak-
teure107. Hochproblematisch wird dieses 
Bedürfnis nach „Thrill“ auch deshalb, weil 
es mit Gewöhnungseffekten und dem eben 
erwähnten Suchtpotential einherzugehen 
scheint108. Das bedeutet, dass der Fußball
anhänger mit dem Persönlichkeitsmerkmal 
„Sensation Seeking“, der einmal Blut ge-
leckt hat – um ein zwar martialisches, aber 
letztlich treffendes Bild der Situation zu 
zeichnen – nur schwerlich wieder aufzuhö-
ren vermag. Er zeigt ein dranghaftes Ver-
langen nach dem erstrebten Effekt109. Diese 
Erkenntnis schmälert die Erfolgsaussichten 
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28	 Spiegel Online v. 9.11.2011; online ver-
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auch Gabriel in einem Interview in der Zeit-
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auch mit verbesserten Sicherheitskonzepten 
und dem vermehrten Einsatz von Personal zu 
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als „gewaltbereit“ und 390 als „gewalt-
geneigt“. Am 18.12.2011 wurden daher bei 
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http://www.tagesspiegel.de/sport/randalierer-
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ler/5971570.html.
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be in grün? Aktuelle Perspektiven auf das Ver-
hältnis von Polizei und Sozialer Arbeit, 2010, 
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15	 Albrecht, MschrKrim 89 (2006), 158.
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schenträger sorgten in Olympia für Ordnung 
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Nachw. bei Pilz, Fußball und Politik, 1/2006, 
online verfügbar unter: http://www.buerge-
rimstaat.de/1_06/tatort.htm.

17	 Siekmann, Fußball-Hooliganismus, in: Wal-
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lichkeitsdisposition vermag das Phänomen 
Hooliganismus annähernd zu erklären. Prä-
ventionsarbeit müsste demnach unbedingt 
das Bedürfnis der Akteure nach Abenteuer 
berücksichtigen.

Aktuell hilft in und um die Stadien vor 
allem eine Null-Toleranz-Strategie der Be-
hörden, um die Gewaltausschreitungen von 
klassischen Hooligans einzudämmen. Das 
eigentliche Problem ist, dass ein solches 
Vorgehen nur bei dieser speziellen Klientel 
erfolgsversprechend ist. Andere Fangruppie-
rungen, insbesondere die Ultras, empfinden 
schon die bloße Anwesenheit der Polizei als 
Provokation, auf die es ihrerseits mit Ge-
walt zu reagieren gilt. Die Forderungen an 
diese Fans dürfen aber nicht überstrapaziert 
werden. Die große Herausforderung ist da-
her, eine Balance der Maßnahmen zu finden. 
Muss man für Hooligans die Räume eng 
machen – um im Fußballjargon zu bleiben 
– müssen auf der anderen Seite den Ultras 
unbedingt Freiräume belassen werden112.

Die Autorin ist Privatdozentin am Institut 
für Strafrecht, Strafprozessrecht und Krimi-
nologie an der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg. Stand der Inter-
netquellen: 13.6.2012.

Fußnoten:
  1	 Das Spiel am 15.5.2012 musste zwischenzeit-

lich abgebrochen werden, nachdem Fans in 
der Nachspielzeit das Spielfeld stürmten und 
Feuerwerkskörper (Bengalos) auf den Platz 
geschossen wurden.

  2	 Bei der Partie Dynamo Dresden gegen Bo-
russia Dortmund (0:2) am 25.10.2011 in 
Dortmund haben randalierende Dresdner 
Anhänger fast für einen Spielabbruch gesorgt 
und einen hohen Sachschaden verursacht. Als 
Konsequenz schloss das DFB-Sportgericht 
Dresden von der Teilnahme am DFB-Pokal 
2012/13 aus. Bei der Partie zwischen Ein-
tracht Frankfurt und dem 1. FC Kaiserslau
tern (0:1) am 26.10.2011 waren mindestens 
8 Polizisten verletzt worden. 

  3	 Rivalisierende Fan-Gruppen der Clubs VfB 
Lübeck, FC St. Pauli und Hamburger SV lie-
ferten sich bei einem Hamburger Hallenfuß-
ballturnier am 6.1.2012 so heftige Prügeleien, 
dass die Veranstaltung abgebrochen werden 
musste.

  4	 Beispiel übernommen aus einem Beitrag in 
der FAZ v. 13.11.2011, online verfügbar un-
ter: http://www.faz.net/-gtm-6v2z3.

  5	 Jahresbericht Fußball der Saison 2010/11, 
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
NRW (LZPD NRW), ZIS, S. 8: Zusammen-
setzung der verletzten Personen: 243 Polizei-
beamte, 259 Störer und 344 Unbeteiligte; on-
line verfügbar unter: http://www.polizei-nrw.
de/media/Dokumente/10-11Jahresbericht-
oeffentlich.pdf.
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indes gestiegen; vgl. Sicherheitsbericht der DB 
v. 15.11.2011, online verfügbar unter: http://
www.deutschebahn.com/de/presse/presse-
informationen/pi_k/2312352/h20120307a.
html. Der Rückgang der Körperverletzungen 
in Zügen und an Bahnhöfen ist zumindest 
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html. 

35	 Vgl. BT-Drucks. 17/8051 v. 2.12.2011 (Ant-
wort der Bundesregierung auf eine Kleine An-
frage der Fraktion „Die Linke“). 

36	 Die Mehrzahl der Hooligans gibt an, Zugang 
zu der Szene über ihr bereits in der Kindheit 
gewecktes Fußballinteresse gefunden zu ha-
ben; Lösel/Bliesener, MschrKrim 89 (2006), 
229 (236).
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1998, online verfügbar unter: http://www.
kfn.de/versions/kfn/assets/fb71.pdf.

40	 Böttger hat bspw. zehn (jugendliche) Hoo-
ligans mit der Technik des narrativen Inter-
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Intervention, Abschlussberichts eines For-
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Bliesener, MschrKrim 89 (2006), 229 (230).
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THEMEN Bock/ Sobota, Sicherungsverwahrung: Das Bundesverfassungsgericht als Erfüllungsgehilfe eines gehetzten Gesetzgebers?

I.	 Einleitung

Die jüngere Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) zur Sicherungs-
verwahrung, insbesondere das Grundsatz-
urteil2 vom Mai 2011, ist in der Literatur 
überwiegend positiv aufgenommen wor-
den3. Der Einschätzung, es handele sich bei 
dem Urteil um einen mutigen Befreiungs-
schlag, der ähnlich herausragend wie die 
Urteile bspw. zur lebenslangen Freiheits-
strafe oder zur gesetzlichen Grundlage des 
Strafvollzugs sei4, ist jedoch – wie sogleich 
zu zeigen sein wird – aus mehreren Grün-
den entschieden zu widersprechen. Vielmehr 
wecken die jüngeren Urteile und Beschlüsse 
zur Sicherungsverwahrung die Befürchtung, 
dass sich das BVerfG dem Druck von Öf-
fentlichkeit und Politik beugt und vor den 
Karren punitiver Kriminalpolitik5 span-
nen lässt. Es geht um nicht weniger als die 
Frage, ob Straftäter noch denselben grund-
rechtlichen Schutz wie die „Normalbevölke-
rung“ genießen.

II.	 Das sog. „Abstandsgebot“ – das 
StVollzG als lediglich symbolisches 
Recht?

Bereits der in der verfassungsgerichtlichen 
Argumentation zentrale Begriff des Ab-
standsgebotes, wonach sich die Ausgestal-
tung des Vollzugs der präventiven Siche-
rungsverwahrung qualitativ vom Freiheits-

entzug durch Strafe unterscheiden müsse6, 
ist problematisch7. Mit dem Abstand zum 
Strafvollzug wählt das BVerfG nämlich ei-
nen falschen Maßstab. Tatsächlich kann 
es aufgrund der unterschiedlichen Legiti-
mation mit Schuld auf der einen (Strafe) 
und dem Sonderopfer zugunsten der All-
gemeinheit auf der anderen Seite (Siche-
rungsverwahrung) nicht auf den Abstand 
des Strafvollzugs gegenüber dem Maßre-
gelvollzug ankommen, wie ihn insoweit 
die fehlplatzierten und überdies materiell 
unzureichenden8 Regelungen der §§ 129 ff. 
StVollzG nahelegen. Wenn es nämlich bloß 
auf den Abstand zwischen Straf- und Maß-
regelvollzug ankäme, wäre die Verfassungs-
mäßigkeit des Vollzugs der Sicherungsver-
wahrung bereits ohne jede Verbesserung für 
die Verwahrten wieder hergestellt, wenn die 
Bedingungen im Strafvollzug (wieder) re-
striktiver bzw. resozialisierungsfeindlicher 
würden9.

Maßstab für die Ausgestaltung des Voll-
zuges der Sicherungsverwahrung muss 
(nicht nur aus kriminologischer Sicht) viel-
mehr das Leben in Freiheit sein10. Um es 
mit den Worten des Strafvollzugsgesetzes 
auszudrücken, muss „das Leben im Vollzug 
den allgemeinen Lebensverhältnissen […] 
angeglichen werden“ (§ 3 Abs. 1 StVollzG). 
Dies gilt für die Sicherungsverwahrung des-
halb umso mehr, weil die Untergebrachten 

ihre Strafe verbüßt haben und rein präven-
tiv zum Schutz der Allgemeinheit verwahrt 
werden. Einschränkungen in der Anglei-
chung darf es somit nur aus absolut zwin-
genden Gründen der Sicherheit (und nicht 
aus ökonomischen, punitiven oder sonst 
praktischen Erwägungen heraus) geben11. 
Dies ist auch deshalb geboten, weil das 
Verhalten in der Unterbringung mit zuneh-
mender Nähe zum Leben in Freiheit an pro-
gnostischer Aussagekraft gewinnt12.

Zum Widerspruch fordern auch Bewer-
tungen heraus, nach denen das aus dem Ab-
standsgebot abgeleitete Vollzugskonzept des 
BVerfG von „großer Sensibilität und Sach-
kunde“ 13 zeuge. Zusammengefasst lässt 
sich zwar sagen, die neue Sicherungsver-
wahrung soll nach dem Willen des BVerfG 
therapeutisch und freiheitsorientiert aus-
gestaltet sein, es soll gerichtlichen Rechts-
schutz, Lockerungen sowie Entlassungsvor-
bereitung geben und es soll auch die Mit-
wirkungsbereitschaft der Untergebrachten 
gefördert werden. Doch zum einen scheint 
ein derart konkreter Gesetzgebungsauftrag 
durch ein Verfassungsgericht kaum mit 
dem Gewaltenteilungsprinzip vereinbar14. 
Zum anderen fällt hier sogleich auf, dass 
die Regelungen, die das BVerfG für eine ver-
fassungskonforme Ausgestaltung der Siche-
rungsverwahrung fordert, gar keine anderen 
sind als die des aktuell geltenden (Bundes-)
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BT-Drucks. 17/8053 v. 2.12.2011.

103	 Farin, Von Guten und Mitläufern, online ver-
fügbar unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/
kultur/jugendkulturen-in-deutschland/36239/
von-guten-und-mitlaeufern. 

104	 Lösel/Bliesener/Fischer/Papst (o. Fn.  41), 
S. 151.

105	 Hare, Psychopathy Checklist-Revised (PCL-
R), 1991 – deutsche Übersetzung von Ne-
dopil/Müller-Isberner;2001; vgl. auch Lösel/
Bliesener/Fischer/Papst (o. Fn. 41), S. 113.

106	 Göppinger (o. Fn. 85), § 28 Rdn. 46.
107	 Von Erlebniskriminalität geht man auch bei 

Graffiti-Sprayern aus, Neubacher, ZStW 118 
(2007), 855 ff.

108	 Göppinger (o. Fn. 85), § 28 Rdn. 46.

98	 Lösel/Bliesener/Fischer/Papst (o. Fn.  41), 
S. 152.

99	 Chuck Palahniuk beschreibt in seinem Ro-
man „Fight Club“, 1996 (1999 verfilmt von 
David Fincher u.a. mit Brad Pitt), typische 
Sensation-Seeker. Es treffen sich Männer zu 
Kämpfen im Keller einer Bar. Diese Art von 
Geheimloge ist für den Protagonisten die neue 
Form einer Selbsthilfegruppe.

100	 Kunczik/Zipfel, Gewalt und Medien, 2004, 
S. 51.
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